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VII

Vorwort

Der erste Lockdown liegt gut zwei Jahre zurück, die „Bundesnotbremse“
wurde vor gut einem Jahr verabschiedet, seit 18 Monaten wird geimpft, aber
die Durchimpfungsrate steigt mittlerweile nur noch sehr langsam und die
Corona-Epidemie ist noch nicht vorbei. Über das Maß und die Art der Be-
kämpfungsmaßnahmen besteht keine Einigkeit. „Freedom Day“ oder nicht,
„Impfpflicht ab 18“, „ab 50“ oder „ab 60“ oder doch nicht: Es ist immer
noch sehr viel Bewegung im Infektionsschutzrecht.

Als wir das erste Mal ernsthaft über die 3. Auflage nachdachten, war die
Rechtslage noch eine andere, wie schon bei der 2. Auflage änderten sich einige
der Vorschriften während der Schreibphase oder es kamen gar kurz vor Druck-
legung neue dazu; wäre die Impfpflicht am 7. April verabschiedet worden,
hätten wir auch sie noch mit aufgenommen.

Unser Anspruch ist der gleiche geblieben: Unter Auswertung der (unauf-
hörlich wachsenden) Literatur und Rechtsprechung wollen wir eine fundierte
und kritische Erläuterung bieten, die auch Fragen an den Schnittstellen zu je-
weils verwandten Rechtsgebieten wie ua dem allg. Gefahrenabwehrrecht,
dem Arbeitsschutzrecht, dem Datenschutzrecht, dem Strafrecht und dem
Staatshaftungsrecht beantwortet.

Bei den Autorinnen und Autoren möchte ich mich herzlich dafür bedan-
ken, dass sie erneut bereit waren, innerhalb eines kurzen Zeitfensters die
3. Auflage anzugehen und flexibel auf die neuen Ideen des Gesetzgebers auch
noch kurz vor der Abgabe der Manuskripte sowie zT kurz vor dem Druck zu
reagieren. Wir konnten die Änderungen bis Mitte Juni (PflegebonusG) be-
rücksichtigen und ausführlich kommentieren.

Auch dieses Mal gilt mein Dank wieder dem Verlag C.H. BECK, insbeson-
dere Herrn Dr. Rolf-Georg Müller, für die produktive und unkomplizierte
Zusammenarbeit.

Frankfurt, im Juni 2022 Andrea Kießling
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